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Kapitel 1

Einleitung

Gemäß § 179a Abs. 1 Satz 1 AktG bedarf ein Vertrag, durch den sich eine Ak-
tiengesellschaft zur Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens verpflichtet,
ohne dass die Übertragung unter die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes fällt,
auch dann eines Beschlusses der Hauptversammlung nach § 179 AktG, wenn damit
nicht eine Änderung des Unternehmensgegenstandes verbunden ist. Der zentrale
Begriff dieser Norm ist derjenige des ganzenGesellschaftsvermögens. Zunächst mag
es verwundern, dass diese simpel anmutende Formulierung den alleinigen Gegen-
stand einer gesamten Monografie zu bilden vermag. Dass hierzu jedoch grundle-
gender Diskussionsbedarf besteht, erschließt sich erst, wenn man sich auf den
Standpunkt stellt, dass das ganze Gesellschaftsvermögen nicht das restlos gesamte
Vermögen umfassen muss.1 Es drängt sich die Frage auf: Welchen Teil ihres Ver-
mögens muss eine Gesellschaft veräußern, damit von einer Übertragung des ganzen
Gesellschaftsvermögens gesprochen werden kann?

Die praktische Relevanz der Vorschrift könnte dabei in Zweifel gezogen werden,
weil das jeweils mit einer für § 179a Abs. 1 AktG relevanten Veräußerung verfolgte
wirtschaftliche Ziel infolge verschiedener Spezialinstrumente nicht selten einfacher
auf anderemWege erreicht werden kann. So bestehen heute etwa Spezialregelungen
für den Squeeze-out, das Delisting oder die grenzüberschreitende Fusion. Aufgrund
dessen müssen diese Fälle nicht mehr wie früher durch eine von § 179a Abs. 1 AktG
erfasste Übertragung im Wege der Einzelrechtsnachfolge bewerkstelligt werden.
Nichtsdestotrotz existiert auch nach heutiger Rechtslage noch ein vielfältiges
Spektrum an Beweggründen für eine Vermögensübertragung im Wege der Einzel-
rechtsnachfolge, bei der die Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts von § 179a
Abs. 1 AktG abhängt. Dies wird nicht zuletzt durch eine rechtstatsächliche Studie
von Bayer/Lieder/T. Hoffmann2 belegt, in der Hauptversammlungseinladungen von
2007 bis 2017 auf Zustimmungsbeschlüsse nach § 179a Abs. 1 AktG untersucht
wurden. So war zu beobachten, dass eine Übertragung des ganzen Vermögens oft-
mals mit einer Auflösung der Gesellschaft kombiniert wurde.3 Auch fanden Ver-
äußerungen statt, um dieGesellschaft imAnschluss als leere rechtlicheHülle für eine

1 Dazu ausführlich § 2 A.
2 Bayer/Lieder/T. Hoffmann, AG 2017, 717.
3 Bayer/Lieder/T. Hoffmann, AG 2017, 717, 722 f.



neue unternehmerische Tätigkeit zu verwenden.4 Des Weiteren wurden Gesell-
schaftsvermögen auf den jeweiligen Hauptaktionär übertragen, wenn dieser zwar die
für einen Beschluss nach § 179a Abs. 1 AktG erforderlichen 75% der Stimmanteile
hielt, aber nicht – wie für einen (aktienrechtlichen) Squeeze-out erforderlich – mit
95 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt war (vgl. § 327a Abs. 1 Satz 1
AktG).5Überdies kann durch die Übertragung des Gesellschaftsvermögens von einer
börsennotierten auf eine nicht börsennotierte Gesellschaft das wirtschaftliche Er-
gebnis eines Börsenrückzugs herbeigeführt werden (sog. kaltes Delisting).6Während
sich diese Untersuchung lediglich auf das Vorkommen derartiger Beschlüsse bei
Aktiengesellschaften bezieht, eröffnete sich in der Praxis ein weitaus größerer
Anwendungsbereich dadurch, dass die Rechtsprechung und herrschende Lehre bis zu
einemGrundsatzurteil des BGH im Januar 2019 § 179a Abs. 1 AktG als allgemeinen
gesellschaftsrechtlichen Rechtsgedanken auffassten und auch bei anderen Gesell-
schaftsformen für anwendbar hielten.7 Gerade in diesem Bereich war das Eingreifen
der Vorschrift nicht eben naheliegend, sodass die Vorschrift in der Praxis oft über-
sehen zu werden drohte.8

Die Untersuchungen von Bayer/Lieder/T. Hoffmann halten neben der viel-
schichtigenMotivlage für derartige Vermögensübertragungen aber noch eineweitere
Erkenntnis bereit. In zahlreichen Fällen werden die Beschlüsse rein vorsorglich
getroffen, wobei die Vorstände zunächst schildern, dass sie nicht davon ausgehen,
dass der jeweilige Vertrag der Zustimmung der Hauptversammlung nach § 179a
Abs. 1 AktG bedürfe, diese aber der Sicherheit halber eingeholt werden solle.9 Zu
einem möglichst sicheren Vorgehen und damit dazu, auch nicht notwendige Zu-
stimmungsbeschlüsse der Vorsicht halber herbeizuführen, rät auch die Praxis in
unklaren Situationen.10 In diesen Kontext reiht sich auch eine Entscheidung des OLG
Düsseldorf aus dem Jahr 2015 ein.11 Dieses hatte darüber zu befinden, ob eine
vorgenommene notarielle Beurkundung eines Zustimmungsbeschlusses analog
§ 179a Abs. 1 Satz 1 AktG bei einer GmbH eine unrichtige Sachbehandlung des

4 Bayer/Lieder/T. Hoffmann, AG 2017, 717, 723, dort auch zu Folgeproblemen dieses
Vorgehens, insb. der entsprechenden Anwendung der Gründungsvorschriften.

5 Bayer/Lieder/T. Hoffmann, AG 2017, 717, 723 f.
6 Bayer/Lieder/T. Hoffmann, AG 2017, 717, 724.
7 Dazu ausführlich Kapitel 5.
8 So auch Bredol/Natterer, ZIP 2015, 1419; Eickelberg/Mühlen, NJW 2011, 2476, 2479;

Eschwey, MittBayNot 2018, 299; Hüren, RNotZ 2014, 77, 78; Leitzen, NZG 2012, 491, 492
(„Dunkelziffer […] dürfte erheblich sein“); Stellmann/Stoeckle, WM 2011, 1983; J. Weber,
DNotZ 2018, 96, 99.

9 Bayer/Lieder/T. Hoffmann, AG 2017, 717, 720.
10 Eingehend zum praktischen Vorgehen in Zweifelsfällen Wagner/Herzog, NotBZ 2016,

332 ff.; überdies Berkefeld, DNotZ 2020, 85, 87; Eickelberg/Mühlen, NJW-Spezial 2018, 79,
80; Hüren, RNotZ 2014, 77, 80 f.; J. Koch, in: Hüffer/J. Koch, AktG, § 179a Rn. 4 a.E.;
J. Weber, DNotZ 2018, 96, 98 f.

11 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2015 (Az.: I-10 W 120/15), NZG 2016, 589.

Kap. 1: Einleitung24

http://www.duncker-humblot.de
http://www.duncker-humblot.de


Notars gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 GNotKG darstellte.12 Dies verneinte der Senat mit
Blick auf die unklare Rechtslage.13 Insofern verwundert es nur auf den ersten Blick,
dass § 179a AktG anhaltender Diskussionsgegenstand in Rechtsprechung und Li-
teratur ist, obwohl die Norm vom Gesetzgeber zuletzt bei der Einführung des Ak-
tiengesetzes 1937 grundlegenden Änderungen unterzogen wurde. All diese Befunde
zeichnen das deutliche Bild, dass die Bestimmung des ganzen Gesellschaftsver-
mögens der Praxis und Wissenschaft noch immer erhebliche Probleme bereitet, zu
deren Bewältigung hier ein Beitrag geleistet werden soll.

Die bestehenden Rechtsunsicherheiten erscheinen insofern verwunderlich, als
§ 179a AktG auf § 303 HGB 1897 zurückgeht und somit bereits deutlich über
hundert Jahre im Gesetz steht. Diese Erkenntnis ist für die zu § 179a AktG geführte
Diskussion in besonderer Weise prägend. Wohl auch dem Alter der Vorschrift ist es
geschuldet, dass grundlegenden Fragen, wie etwa der Auslegung des Tatbestandes,
oftmals keine Beachtung geschenkt wird oder diese Probleme explizit ausgeblendet
werden, um Spezialthemen zu behandeln. Dies aber führt häufig dazu, dass eine
Diskussion zu schwierigen Abgrenzungsfragen im Anwendungsbereich des § 179a
AktG geführt wird, ohne überhaupt Klarheit darüber herzustellen, wie das ganze
Gesellschaftsvermögen auszulegen ist. Insofern ist es ein zentrales Anliegen dieser
Abhandlung, zunächst das Tatbestandsmerkmal des ganzen Gesellschaftsvermögens
zu bestimmen. Hieraus ergibt sich oftmals unschwer eine klare Argumentationslinie
für die sich anschließenden Folgeprobleme. Nur, wenn diese nicht als Einzelfragen
diskutiert werden, kann ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Vorschrift entstehen.

Der Gegenstand dieser Abhandlung soll sich dabei auf den Begriff des ganzen
Vermögens und die sich anschließenden Folgefragen beschränken. Aufgrund der
hohen praktischen Relevanz wird in diesem Zusammenhang auch die Übertragung
auf andere Gesellschaftsformen diskutiert. Keinesfalls soll jedoch der Versuch un-
ternommenwerden, ein vollständiges Bild des § 179aAktG zu zeichnen. Aus diesem
Grund werden Problemkomplexe, die ihre Natur nicht in dem Begriff des ganzen
Vermögens haben –wie beispielsweise die Diskussion um die rechtliche Zulässigkeit
der übertragenden Auflösung14 – ausgeblendet.

Als Konsequenz hieraus empfiehlt es sich für den Gang der Darstellung, die
Problembehandlung auf die nachfolgenden vier zentralen Kapitel aufzuteilen. Das
zweite Kapitel behandelt den Begriff des ganzen Vermögens als Grundlage der
Abhandlung. § 1 beschäftigt sich dabei mit dem Gesellschaftsvermögen, während
§ 2 danach fragt, wann dieses Gesellschaftsvermögen das ganze Vermögen der
Gesellschaft ausmacht. § 2 befasst sich zum einen mit der Anwendbarkeit der Norm,

12 Zum konkreten Problem der Beurkundungsbedürftigkeit von Beschlüssen analog § 179a
Abs. 1 AktG bei der GmbH s. § 13 A.

13 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2015 (Az.: I-10 W 120/15), NZG 2016, 589, 590
(juris-Rn. 4); so auch bereits die Vorinstanz LG Düsseldorf, Beschl. v. 25.06.2015 (Az.: 19 T
123/14), RNotZ 2015, 664, 665 (juris-Rn. 13 f.).

14 Hierzu etwa Stein, in: MüKoAktG, § 179a Rn. 71–89 m.w.N.
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